
746 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Vorlage der Staatsregierung.

Gesetz
vom....

über die Neufestsetzung der staatlichen Salzverschleißpreise und der
bei der Einfuhr von Salz zu entrichtenden Lizenzgebürh.

Die Naüonalversammlung hat beschlossen:

§ i.

Die staatlichen Verschleißpreise für Salz und
Sole werden ab staatlicher Niederlage mit nach¬
stehenden Beträgen festgesetzt:
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8 2.

Soweit Salz von den staatlichen Niederlagen
in verpacktem Zustande abgegeben wird, sind die
Kosten der Verpackung den Salzpreisen zuzuschlagen.

8 3.

Der Staatssekretär für Finanzen wird
ermächtigt, Erhöhungen der Salzerzeugungskosten je¬
weilig durch entsprechende Änderung der Tarifpreise
auszugleichen.

8 4.

(1) Die bei der Einfuhr von Salz über die
Zollinie pro ein Meterzentner des der Verzollung
zugrunde zu legenden Gewichtes nebst dem Zolle
zu' entrichtende Lizenzgebühr wird im Ausmaße der
im ß 1 für Speisesalz festgesetzten Tarifpreise ein¬
gehoben.

(2) Für andere Salzsorten ist die Lizenzgebühr
in gleichem Ausmaße wie für loses Sudsalz einzu¬
beben.

(3) Der Staatssekretär für Finanzen kann die
zoll- und lizenzgebührenfreie Einfuhr von ausländi¬
schem Vieh- und Fabriksalz unter den hiefür fest¬
gesetzten Bedingungen und Kontrollen gestalten.

746 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



746 der Beilagen. - Konstituierende Nationalversammlung.

8 5.

(D Sämtliche Begünstigungen beim Bezüge von
Speise-, Fabrik- und Viehsalz mit Ausnahme des
Deputatsalzes der Salinen- und Forstbediensteten
werden ausgehoben. Das gleiche gilt von den Salz-
reluten.

(2) Der Staatssekretär für Finanzen ist ermächtigt,
in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen,
insbesondere aus Gründen der öffentlichen Wohl¬
tätigkeit, den unentgeltlichen oder preisbegünstigten
Bezug von Salz zu bewilligen.

8 6.

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme .der Be¬
stimmung des 1. Absatzes des § 5 mit dem Tage
der Kundmachung, letztere Bestimmung drei Monate
nach erfolgter Kundmachung in Kraft.

(2) Mit denk Vollzüge wird der Staatssekretär
für Finanzen beauftragt.

(I) Das Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl.
Nr. 102, wird gleichzeitig außer Wirksamkeit gesetzt'.
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Bemerkungen
zur

Gefetzesvorlagr über die Neufestsetzung der stsutlichen Salwerfchleiß-
prerje und der bei der Einfuhr von ssh ;u enirichtendeu LheNWebühr.

welche seit dem Jahre 1S68 trotz der enormen Berteueruna der
' ^ Kebruar °i Ul a Ö m'i" feme. ätnbttu"s "fahren -ourden -mit dem Gesetze ^vom

a bQ [ 1®1®' 'si- ®- ®L **• 102- auf nachstehende Beträge pro 100 Kilogramm netto erhöh«:
Lofev Lmdsalz l Blanksalz). L
Geformtes Sudsalz.’ ].' 40 K
Tafelsalz.  f~"
Der Preis des Luxussalzes wurde mit. ° "

pro 100 Kilogramm festgesetzt.   "

. ,Uuif bfl~ b£e[e Preiserhöhung erzielte Reinerträgnis des Salzgefälles auch für die Zukunft
mgeschmalerrzu sichern, wurde un Z 3 des zitierten Gesetzes der Regierung die Möglichkeit an die Kind

m ***•*» imtiUsbm* '«*
Von dieser Errnächtigung mußte die Monopolverwaltung leider bereits zweimal im ^nli und

zuletzi un grober v infolge von Lohnregulierungen, die über Drängen der Arbeiterschaft zuqestanden
mTOtöC d-eissteigerung der Betriebsmate^alien, insbesoLf

Die gegenwärtigen SMesalzpreise, die übrigens heute mit Rücksicht auf die sämtlichen Staats-
J *mb ^ ^teni fett der letzten Tarifpreiserhöhung neuerlich bewilligten materiellen Aufbesserungen

IT'"1! erngetretenen wetteren namhaften Preissteigerungen der Betriebsmaterialien
ernte wieder überholt sind, betragen für 100 Kilogramm unverpacktes Speisesalz:

Loses Sudsalz (Blanksalz). ' v
Geformtes Sudsalz. ••••••• o- lv
Tafelsalz.• . . ‘ ‘ ' ' |."
Luxussalz.j ‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ^ "
Die finanzielle Not der Republik Österreich erheischt nun aber nicht nur die Erschließuna neuer

^teuerquellen, sondern macht es auch zur unabweisbaren Notwendigkeit, die bereits bestehenden ©rtranS'
quellen auf das derzeit mögliche Höchstmaß ihrer Leistungsfähigkeit zu bringen. ^

lnnn auc^ be£Tn keine Ausnahme gemacht werden, zumal die Salinenbetrieb?
fachlich infolge des derzeit allerdings noch auf andere Etats verrechneten Aufwandes für Pensionen
Maßnahmen Erle,chten.ng bei- Lebensführung, dann insbesondere für di/ aus Grund des Bckoldunas-
ubergangsgesetzetS für d>- Salmenbedienstet-n entfallenden höheren Bezüge - die . -.ende llnlage aLn
feÄS“ 10 'Mionen Kronen - lf den
©«eigeSf^ÄtS'ÄS1“4 ^ <**«#«*&# Rücksichtnahme auf di-

Wenngleich es sich hier um einen notwendigen Konsumartikel der breiten Masse der Bevölkern«.,
Handel. --,ch-mt doch eine Mehrbelastung für diesen Artikel ohne weiteres llrt-ttba- da de°Bechranch
ll Kops der Bevölkerung ein so gernigstigiger ist, daß selbst eine relativ große Preiserhöhung geaenüber
den Preissteigerungen aller anderen Konfuniartikel nickt in die Wantänh* «rr r 2 2* gegenüberbedeutendes finanzielles Mehrer,rägnis abwirst' 'b->gsch°l, lallt und gleichwohl -,n sehr
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Der Gesetzentwurf sicht bei de» gangbarsten Salzsorten eine Steigerung der Preise um rund
ggg Prozent der gegenwärtigen Tarifsätze vor. Bloß beim Tafel- und Luxus,aiz, welches ausschließlich
!ür die wohlhabende Bevölkerung bestimmt ist, wird darüber hinausgcgangen. . ^ . ...
' Die auf de» ersten Blick große Steigerung erscheint unbedingt geboten, weit fchou da-> deuhcheJirf)-
to!, dessen Einfuhr infolge der durch den notorischen Sohlenmangel verm,achten bedeutenden -betrieb--
reduktton bis auf weiteres gestattet werden t„uß, ab 1. Marz 1920 Mo der inläiid, chen Abgabestelle
Salzburg au! riind ZOO d pro Kilogramm zu stehen kommt. Daraus ergibt sich, daß der Preis des miau nchen
Sveiiesalze- aus jeden Fall höher gehalten werden muß als der deutsche Biehsalzpre.s, da wnsi die Land¬
wirte fiat! des ausländischen teureren Viehsalzes das billigere inländische Speisesalz zu Vieh ntt-rnngo.
zwecken verwenden wurde». Dies hätte aber zur Folge, daß ans der bereits heute £
„„»„feit eine wirkliche Salznot entstünde. Der für Blank alz vorgeschlagene Preis von 2bO li pro Kilo¬
gramm eM eint um !o mehr angemessen, als wir bei diesem Preise noch immer m.i dem deutschen
Sveisesteinsalze, welches sich schon lvko Grenze ungefähr ebenso hoch stellt, koiitnrrenzsahig b.eiben.

^ " gegenwärtige.. Preise des Vieh-, Fabrik- und Dnngsalzes sowie der Salz,ole schon weit
unter den de.maligen Gestehungskoste» halten, «scheint auch e,ne ErchohiMg diese. Pr-iw nner atz uh

Der Gesetzentwurf beschränkt sich beim loien Viehsalz und beim Fabritsalg 1. enypre^enc
der bisherigen Praxis lediglich ans die Hereinbringung der Gestehungskosten, vermehrt um einen matzlgea

RegiezMlag. ^ ü. Sorte und denaturierte Salzsndbetriebsabfälle wird rmter den
Gestehungskosten gehalten, weil es sich hier um Abfälle der Salzerzeugung handelt, welche anders nicht
verwertbar wären und nur einen Ballast für den Betrieb bilden würden. w,rttfrtvw,fc>

Was den Preis der frei verkäuflichen Sole anbelangt, fo mutz dieser nnt dem neuen Blanksatgprme
in Einklang gebracht werden, nach der Relation 3°16 hl Sole — 100 kg Speisesa z zu ^

Der 'voraussichtliche Ertrag aus der vorgesehenen Preiserhöhung wird sich bei Zugrundelegung
lediaEch des Speifefalzabsatzes der Republik Österreich mit etwa 600.000 Meterzentner die übrigen
Preiserhöhungen fallen hauptsächlich im Hinblicke auf den durch. die gegenwärtige^geringe ^eugimgs-
möalichkeit bedingten Verschleißausfall finanziell nicht ins Gewicht aus rund 105,0(0.0 5 9
Rufen was ?iner ungefähren Mehrbelastung von 130 d monatlich pro Kopf der Bevölkerung

Die Bestimmung des § 2 entspricht dem schon bisher geübten Vorgänge. ^ ^
s Z der Gesetzesvorlage hält sich im Rahmen der dem Staatssekretär für Emanzen bereits mi

dem Gesetze vom 6. Februar 1919, StGBl. Nr. 102, eingeräumten Ermächtigung.
Durch die Bestimmung des 8 4, Absatz 1 und 2, soll einer Kvnkurrenzierung dev mtandMen

durch ausländisches Salz vorgebeugt werden. Die Bestimmung des 3. Absatzes dieses Paragraphen sie)
mit ^^blsh^r .geübten ^ die Aushebung zahlreicher, zürn Teil auf unvordenkliche Zeiten
-urückreichender. auf den verschiedensten Titeln (kaiserlichen Entschließungen Patenten rc.) beruhender
Begünstigunqen von Gemeinden, Klöstern, Pfründen und Privatpersonen beim Bezüge von Speise-
Gewerbe? und Viehsalz, sei es unentgeltlich oder zu ermäßigtem Preise. Diese Begünstigungen, die Mi
überwiegenden Teil mit dem Salinenbetriebe in keinem Zusammenhänge stehen und heute, ganz abgesehen
von der finanziellen Notlage des Staates, in keiner Weise mehr gerechtfertigt Schemen, fallen für di

, Snäßten materiell kaum ins Gewicht, in ihrer Gesamtheit stellen sie aber eme wesentliche
Begünstigungen waren im Zeitpunkte ihrer Gewährung bloß Ermäßigungen der

seinerzeitigen Tarifpreise, während sie heute tief unter den Gestehungskosten des Salzes hatten, fo datz
ff., den Charakter ganz unberechtigter Subventionen angenommen haben.
' Uni» Zng-undckgnng bet in dem Gesetze.,iw,iis in Aussicht genommenen Preise wurde die
Beibehaltung dieser Begünstigungk» einen Ausfall von r»»d l,5>00.000 L lahllich bedeuten.
"rCÄ lb die Salinen- und Forstnngestellten wird ans dem Grunde be.behait n, weil
cs sich hier um eine zur Entlohnung dieser Funktionäre gehörige Ra.uralleistnag handelt, welche ,hn,n
beim Staatssekretär sür Finanzen eing-ränmie Ermächtigung
soll die Möglichkeit geschaffen werden, in besonders berücksichtigungwürdigen Fallen derlei Begunftigungen,

aacb in modinüerter Form und auf neuer Rechtsgrundlage, zuzugestehen. .
Um diesen Übergang nicht unvermittelt eintreten zu lassen, wird der Wirksamkeit!-beginn sm vr

Bestimmung auf drei Monate nach der Kundmachung erstreckt.

Österreichische Staatsdruckerei.
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